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Antrag 
der Abgeordneten Martin Sichert, Jörg Schneider, Dr. Christina Baum, Kay-Uwe 
Ziegler, Thomas Dietz, Carolin Bachmann, Jürgen Braun, Frank Rinck, Martin 
Reichardt, Gereon Bollmann, René Bochmann, Edgar Naujok, Tobias Matthias 
Peterka, Jan Wenzel Schmidt und der Fraktion der AfD 

Psychotherapeuten bedarfsgerecht ausbilden – Weiterbildung sichern 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Mit dem Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung (Psychotherapeu-
tenausbildungsreformgesetz - PsychThGAusbRefG) wurde die Ausbildung der 
Psychotherapeuten im Jahre 2019 neu gestaltet. 

Seitdem wird nach einem dreijähriges Bachelorstudium und einem zweijährigen 
Masterstudium und bestandener staatlicher psychotherapeutischen Prüfung eine 
Approbation erteilt. Daran schließt sich eine Weiterbildung in ambulanten oder 
stationären Einrichtungen an. Nach absolvierter Weiterbildung können sich die 
Psychotherapeuten dann in das Arztregister eintragen lassen und an der ambulan-
ten psychotherapeutischen Versorgung im System der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) teilnehmen. 

Die von den Psychotherapeuten im Rahmen der Weiterbildung durchgeführten 
Behandlungen sollen von den Krankenkassen sowohl ambulant als auch stationär 
erstattet werden, womit die Vergütung der in der Weiterbildung befindlichen Ab-
solventen refinanziert wird.1 

Dieser Plan ist aber offenkundig gescheitert. 

„Weder Praxen, Kliniken noch bisherige Ausbildungsinstitute fühlen sich in der 
Lage“ die Vergütung der Psychotherapeuten in der Weiterbildung „zu stemmen“. 
Die Krankenkassen sähen sich nicht in der Verantwortung.2  

In der Folge finden die Absolventen der neuen Studiengänge keine Weiterbil-
dungsstellen.3,4 

1https://www.bundesgesundheitsministerium.de/psychotherapeutenausbildung.html 
2https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/10/psychotherapie-ausbildung-mangel-plaetze-warten-
theraielaetze.html 
3https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/150606/Protest-wegen-ungeregelter-Finanzierung-der-psychothe-
rapeutischen-Weiterbildung 
4https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/psychotherapie-in-gefahr-rund-120-menschen-demons-
trierten-in-wuerzburg-fuer-eine-bessere-finanzierung-der-ausbildung-art-11453349 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Drucksache 20/13626 – 2 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Sie werden folglich dem Gesundheitssystem auch nicht – wie mit der Reform der 
Psychotherapeutenausbildung eigentlich beabsichtigt und angekündigt – für die 
Behandlung der Patienten zur Verfügung stehen können. 

Dass die Absolventen nach einem Studium auf einer öffentlichen Hochschule ihre 
Ausbildung nicht mit der Weiterbildung abschließen können, dass sie keine Pati-
enten behandeln können, ist gleich für die Betroffenen selbst aber auch die Kran-
ken, die Beitragszahler und auch die Steuerzahler, die die Ausbildung bis zu die-
sem Punkt bereits bezahlt haben, ein unhaltbarer Zustand. 

Der Bundesrat hat das erkannt und die Bundesregierung bereits im September 
2023 aufgefordert, die Weiterbildung finanziell abzusichern.5 

Eine Petition, die die Lösung des Problems einforderte, wurde vom Deutschen 
Bundestag zur Berücksichtigung an die Bundesregierung überwiesen6. 

Es besteht aber fort. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung deshalb auf, sofort 
Maßnahmen zu ergreifen, um 

1. den aktuellen Bedarf an Weiterbildungsstellen für Psychotherapeuten fest-
zustellen, die Kosten der Weiterbildung zu quantifizieren und die Finan-
zierung dieser aktuell benötigten Weiterbildungsstellen sicherzustellen; 

2. gemeinsam mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), Vertretern 
der Gesetzlichen (GKV) und Privaten Krankenversicherungen (PKV), 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV), Deutscher Krankenhausge-
sellschaft (DKG) und der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)  

a) den Bedarf an Studienplätzen für Psychotherapeuten festzustellen; 

b) den Bedarf an Weiterbildungsstellen für approbierte Psychothera-
peuten in den einzelnen Bereichen (ambulant, stationär und Ambu-
lanzen) festzustellen; 

c) die Kosten der Weiterbildung in den einzelnen zu quantifizieren und 
konkrete Vorschläge zur zukünftig funktionierenden – und mit dem 
Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz (PsychThGAusbRefG) 
ausdrücklich vorgesehenen – Refinanzierung der Weiterbildungs-
stellen durch die Tätigkeit der in Weitebildung befindlichen Psycho-
therapeuten selbst zu schaffen. 

Berlin, den 17. Oktober 2024 

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion 
  

 
5https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/1036/erl/14.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
6https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2023/_03/_23/Petition_148151.html 
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Begründung 

Es ist für die betroffenen approbierten Studienabsolventen, die bei Eintritt in den neu geschaffenen Psychothera-
peutenstudiengang davon ausgehen dürften, dass der Staat, der den Studiengang einführt, dann auch dafür Sorge 
trägt, dass die Ausbildung bis zum Ende abgeschlossen werden kann, ein unhaltbarer Zustand, sie jetzt sozusagen 
auf der Strecke mit einer ungewissen Zukunft stehen zu lassen. 
Es ist für die Patienten, für deren Versorgung der Staat den Studiengang für diese Absolventen eingerichtet hat, 
ein unhaltbarer Zustand, dass diese approbierten Physiotherapeuten nun nicht in die Versorgung eintreten können. 
Und es ist vor allem für die Steuerzahler, die die Ausbildung der Absolventen bis zu diesem Zeitpunkt über die 
Hochschulen finanziert haben, ein unhaltbarer Zustand, dass diese nun nicht tätig werden können. 
Deshalb muss sofort und unbürokratisch Abhilfe geschaffen werden. Die Bundesregierung hat den Studiengang 
eingeführt, sie muss dieses akute Problem jetzt sofort, schnell und unbürokratisch lösen. 
Mittel- und langfristig sind aber tragfähige Lösungen innerhalb des Systems zu suchen. 
Eine ausreichende Zahl von Psychotherapeuten ist Vorsetzung für ein qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen, 
dass den Ansprüchen, die die Bürger eines hochentwickelten Landes wie Deutschland an dieses stellen dürfen, 
gerecht wird. 
Die Bundesregierung muss deshalb zur Sicherstellung dieser Voraussetzung die Länder und die Selbstverwaltung 
im Gesundheitswesen maximal unterstützen. 
Vor allem sollte die Bundesregierung bei Eingriffen in die Struktur des Gesundheitssystems negative Auswirkun-
gen auf die Zahl fertig ausgebildeter Psychotherapeuten vermeiden, sondern stattdessen positive Effekte fördern. 
Die Weiterbildung ist nach jeweiligem Landesrecht über die Psychotherapeutenkammern organisiert7.  
Wie die Zuständigkeit der Länder für die Hochschulen soll auch das so bleiben. Föderale Strukturen und die 
Selbstverwaltung haben in Deutschland die Überlegenheit gegenüber einer zentral verwalteten Staatsmedizin be-
reits bewiesen. 
Mit der reformierten Psychotherapeutenausbildung wurde von der Bundesregierung vorgesehen, dass die Weiter-
bildungsstellen über die Tätigkeit der in der Weiterbildung Befindlichen selbst refinanziert werden. 
Dann muss die Bundesregierung aber auch sicherstellen, dass das in der Praxis so funktionieren kann. Dem ist 
aber – wie Berichte aus der Praxis zeigen – keineswegs so: 
Die von der Bundesregierung anlässlich der Behandlung der entsprechenden Petition im Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestags nochmals dargelegte Vorstellung8, ein Krankenhaus müsse nur genügend Planstellen 
schaffen, lässt sich angesichts des wirtschaftlichen Drucks, dem die Kliniken völlig unabhängig von der Psycho-
therapeutenweiterbildung derzeit ausgesetzt sind, in der Praxis offenkundig nur schwer realisieren9.  
Die von der Bundesregierung an selbiger Stelle dargelegte Vorstellung, im ambulanten Bereich seien die Stellen 
durch Leistungen, die keiner Mengenbegrenzung unterlägen, zu refinanzieren, ignoriert offenbar das praktische 
Problem eben doch unzulässiger Mengenausweitungen nach § 32 Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte-
ZV)10. 
Letztlich muss aber im Sinne sparsamen Umgangs mit dem Geld der Steuerzahler und einer Vermeidung von 
Über- und Unterversorgung auch die Zahl der erforderlichen Psychotherapiestudienplätze nochmals überprüft 
werden. 
Die Annahme eines hohen Bedarfs angesichts langer Wartezeiten auf die Therapien11, müssen angesichts gegen-
teiliger Befunde12 jedenfalls hinterfragt werden. 

 
7 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/psychotherapeutenausbildung/faqs-psychthgausbrefg 
8 https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2023/_03/_23/Petition_148151.html (In der Begründung) 
9 https://www.aerztezeitung.de/Politik/Psychotherapeuten-Demo-in-Berlin-Weiterbildung-jetzt-finanzieren-450229.html 
10https://www.dptv.de/fileadmin/Redaktion/Bilder_und_Dokumente/Wissensdatenbank_oeffentlich/Stel-
lungnahmen/2024/2024_06_20_DPtV_Stellungnahme_GVSG_RegE.pdf (Seite 9) 
11https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/146677/Psychotherapie-Laengere-Wartezeiten-auf-Therapieplatz-seit-Strukturre-

form 
12https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/149637/Wartezeiten-in-der-Psychotherapie-kuerzer-als-bisher-angenommen 
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